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Liebe Heimatfreunde ! 
 

Bei  sonnigem Wetter haben wir am 30. August mit 25 Personen an dem Kreiswandertag des 

Heimatvereins für das Lingener Land in Lünne teilgenommen.  Einige eifrige Wanderer ließen es  

sich nicht nehmen, mit dem Fahrrad nach dort zu kommen;  immerhin eine Wegstrecke von etwa 

50 Kilometern für die Hin- und Rückfahrt über Leschede. 

 

In Lünne  selbst konnten wir mit anderen Heimatvereinen eine Wegstrecke von 8 bis 9 Kilometer 

durchwandern.  Hierbei hatten wir Gelegenheit,   nicht nur die nähere Umgebung unserer Heimat 

besser kennenzulernen,  sondern mit vielen Menschen, die mit uns die gleichen Interessen 

wahrnehmen,  Gespräche zu führen und Gedanken auszutauschen. 

Aber auch über den Ort Lünne selbst wurde uns in einem Kurzvortag die Ortsgeschichte von der 

ersten Nennung im Werdener Heberegister im Jahre 890 bis heute vorgetragen. 

 

Die Organisation und Durchführung dieser 'Wanderung,  die bestens vorbereitet war,   lag beim 

Heimatverein Lünne. 

Daß auch gemeinsame Wanderungen mit anderen Heimatvereinen ihren besonderen Reiz haben,  

möge auch daraus entnommen werden,  daß insgesamt über 300 Personen an dieser Wanderung 

teilnahmen.  Im vergangenen Jahr waren es in Baccum um die 150 und davor in Freren etwa 80 

Personen. 

 

 

Vereinsmitteilungen 

 

 

1.  Heimatkundliche Veranstaltung 

 

Unsere nächste gemeinsame Veranstaltung ist am Dienstag, dem 27. Oktober 1937. Sie findet statt 

in der Gastwirtschaft Georg Schnieders. Sie beginnt um 19.30 Uhr und steht ganz im Zeichen der 

plattdeutschen Mundart des weit bekannten Heimat- 
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dichters und Pfarrers Augustin Wibbelt. Herr Schepper aus Münster, der in seiner Studentenzeit 

persönlich noch viele Gespräche mit Augustin Wibbelt geführt hat,  wird diesen Abend gestalten. 

Vorgetragen werden u.a.  Geschichten aus den Werken des Dichters wie Drüke Mohne,  De  lesten 

Bioomen,  Mamsell  up Reisen, De Düwel kümp,  De neje Knecht usw.,  um nur einige zu nennen. 

Daß hierbei die Lachmuskeln strapaziert werden,  ist sicher nicht zu vermeiden.  Plattdeutsche 

Lieder mit musikalischer Begleitung tragen dazu bei,  diesen Abend zu verschönern. 

Zu diesem Heimatabend laden wir alle Mitglieder mit Angehörigen, sowie Freunde,  Bekannte und 

interessierte Bürger recht herzlich ein. 

 

2. Das Jahrbuch 1988 

Das Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes  1988 kann,  wie auch schon in den Vorjahren,  

wieder über unseren Heimatverein zu einem verbilligten Preis bezogen werden.  Vereinsmitglieder,  

die das Jahrbuch über unseren Verein beziehen möchten,  werden gebeten, ihre Bestellung bis  

spätestens am 30. November 1987 aufzugeben. Das Jahrbuch wird in zwei Ausführungen  (Leinen 

gebunden und kartoniert)   angeboten. Der Preisunterscheid zwischen den beiden Ausführungen 

beträgt etwa drei Mark. 

 

3. Lohne,  eine Chronik in Bildern 

Ein kleiner Vorrat von der zweiten Auflage unseres im Jahre 1986 erschienenen Heimatbuches ist 

noch vorhanden. Wir bitten unsere Mitglieder zu prüfen,  ob persönlich oder im Verwandten- und 

Bekanntenkreis noch Bedarf besteht.  Besonders  sei hier an ehemalige Lohner Bürger gedacht,  

die nach auswärts verzogen sind, für die es ein interessantes Weihnachtsgeschenk sein könnte. 

Der Verkaufspreis beträgt DM 25,00. Der Ladenpreis im Buchhandel  ist wesentlich höher. 

Sollte bis zum Jahresende kein Bedarf mehr geltend gemacht werden,  wird der Heimatverein die 

restlichen Exemplare an den Buchhandel  in Lingen und Nordhorn zum dortigen Verkauf abgeben. 

 

4. Verwendung unseres Ortsnamens Lohne 

Über die Verwendung des Ortsnamens Lohne haben wir bereits im Heimatblatt Nr.  08,  vom Januar 

1986 hingewiesen und auf den Erlaß des Herrn Innenministers vom 19. August 1985 Bezug 

genommen. 

 

Auf Grund gegebener Veranlassung und Anfragen hinsichtlich der Anwendung im postalischen 

Verkehr wird hierzu der wörtliche Abdruck des ministeriellen Erlasses zur Kenntnis gegeben (siehe 

nächste Seite). 

 

Als Ortsname besteht der Name " Lohne " auch heute unverändert ebenso wie vor der 

Gebietsreform,  als Lohne zur Gemeinde „ Schepsdorf - Lohne " gehörte. Untergegangen ist nur 

der frühere Gemeindename. Anhand der im Erlaß aufgeführten Beispiele kann und  sollte immer 

unser Ortsname " Lohne " bzw.   " Nordlohne " angewendet werden. Hiervon sollten möglichst auch 

alle privaten Postbenutzer im Postverkehr untereinander von der angegebenen Schreibweise 

Gebrauch machen.  Viele tun das bereits.  Es wäre zu wünschen, wenn alle Lohner Bürger den 

Ortsnamen  " Lohne  "  entsprechend  der im Erlaß angegebenen Beispiele verwenden würden. 
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Erhaltung ehemaliger Gemeindenamen und sonstiger über kommener 

Ortsnamen; Verwendung der Namen von Gemeindeteilen im amtlichen 

Schriftverkehr  
 

RdErl. d. MI v. 19. 8. 1985 — 31.1-10002/13 — 

—  GültL 70/79 —  —  Im Einvernehmen mit der StK 

und den übr. Min. —  

 

Bezug: RdEr l .  v. 22. 4. 1983 (Nds.  MB1. S.  470 — GültL 70/76) 

Die in dem Bezugserlaß beschriebene Form der Verwen dung von Namen 

früherer Gemeinden, die als Namen von Gemeindeteilen fortbestehen, in der 

Anschrift von Postsendungen wird dem Bedürfnis nach Erhaltung dieser 

Namen nicht in der notwendigen Weise gerecht. Sie entspricht auch nicht den 

Wünschen großer Teile der Bevölkerung.  

Die Deutsche Bundespost hat sich damit einverstanden erklärt , daß der 

Name des Gemeindeteils  in der letzten Zei le der Postanschrift hinter dem 

amtlichen Gemeindenamen oder,  wenn vorhanden, der Zustellamtsnummer 

angefügt wird.  

Beispie le :  

Wilhe lm Brunken  Helmut  Pe ters  

Deichstraße 4 Rudolfs traße 1 

2930 Varel-Dangast  3008 Garbsen 4-Berenbostel .  

Die Behörden der Landesverwaltung sind unter den im Bezugserlaß 

genannten Voraussetzungen gehalten, die Namen von Ge meindeteilen in der 

nunmehr von der Bundespost akzeptierten Weise innerhalb der Anschriften 

von Postsendungen zu verwenden. Das gil t für alle Namen von Gemein deteilen 

unabhängig davon, ob sie als Namen früherer Gemeinden fortbestehen oder ob 

sie sonstige überkommene Ortsnamen darstellen.  

Den Gemeinden, den Landkreisen und den weiteren der Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften, Anstal ten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts sowie deren Vereinigungen wird empfohlen, ebenso zu verfahren.  

Den Gemeinden wird darüber hinaus empfohlen, die Ver wendung 

ehemaliger Gemeindenamen durch eine entspre chende Benennung von 

Gemeindeteilen nach § 13 Satz 3 NGO zu fördern.  
 

An die  
Diensts te l len der  Landesverwaltung.  Gemeinden  und 
Landkreise.  

sonst igen Körperschaften.  Anstal ten und Sti f tungen des ö ffentl ichen Rechts sowie d ie  

Vere inigungen solcher  Körperschaften.  Anstal ten und Sti f tungen.  

 
— Nds. MB1. Nr. 31/1985 S. 732 
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Aus der Lohner Schulgeschichte (1) 

 

Über einen Antrag auf Erstellung eines Nebengebäudes bei der im Jahre 1820 erbauten Schule 

mit Lehrerwohnung soll hier berichtet werden. Alle Unterlagen wie Bauzeichnungen und 

Kostenvoranschläge, sowohl  für das Schulgebäude und der Lehrerwohnung,   als auch über das 

Nebengebäude wurden in einem Archiv aufgestöbert. 

Ergänzend hierzu wird mitgeteilt,  daß zu dem Zeitpunkt die Schulaufsicht von den kirchlichen 

Behörden wahrgenommen "wurde. Der zuständige Ortspfarrer  (für Lohne in Schepsdorf)  visitierte 

in eigener Zu¬ständigkeit die Schulen in seiner Pfarrei. Der Erzpriester (wohnhaft in Lingen)  hatte 

die Oberaufsicht und visitierte 1 x im Jahre die Schulen im Dekanat bzw. Kreisgebiet. 

Der Erzpriester war mit besonderer Vollmacht ausgestattet und hatte mehr übergeordnete 

Aufgaben wahrzunehmen als im Vergleich zu dem heutigen Dechant im Dekanat. 

Erst durch ein Gesetz vom 11. März 1872  (Bismarck)   steht die Schulaufsicht dem Staate zu.  

Lokal- und Kreisinspektoren sind,   so sagte das Gesetz,  Organe des Staates. 

Wir bitten um Verständnis dafür,  daß hier nur über den Antrag auf Erstellung des Nebengebäudes 

etwas ausgesagt wird.  Über die Unterlagen, wie Bauzeichnungen,  Kostenvoranschlage und 

Berichte über das Schulgebäude einschließlich der Lehrerwohnung von 1820 usw. soll zu einem 

späteren Zeitpunkt in der Chronik berichtet werden. 

Um auch den jüngeren Mitbürgern das Lesen der alten Schreibschrift zu erleichtern,  wird eine 

wörtliche Übersetzung dieser Anträge in der heutigen Schreibschrift vorangestellt. 

 

Zunächst folgt der Antrag des hier amtierenden Lehrers J.  Hermann Albers an den Erzpriester 

Homann in Lingen.  Lehrer Albers unterrichtete an der Schule in Lohne von 1840 - 1869.  Er war 

gebürtig aus Nordlohne. Dann folgt die Weitergabe des befürworteten Antrages vom Erzpriester 

Homann an das Königliche-Katholische-Consistorium (Kirchenbehörde) in Osnabrück.  Von dort 

geht der Antrag an das Königliche Amt in Lingen.  Das Königliche Amt in Lingen genehmigt den 

Antrag und erteilt dem Amtszimmermeister Veitwisch in Lingen den Auftrag, einen 

Kostenvoranschlag zu erstellen und die Arbeiten für das genehmigte Nebengebäude 

durchzuführen. Die ausgeworfenen Geldbeträge in dem Kostenvoranschlag sind in der damaligen 

hier gültigen Währung mit Gulden, Ggr.= Gute Groschen, und in Pfennige aufgeführt. 

 

An 

Herrn Erzpriester Homann zu Lingen 

gehorsamstes Gesuch v.   s.  des Lehrers Albers zu Lohne wegen 

Anlegung eines Abortes bei der Schule und Lehrerwohnung. 

 

Seit einigen Jahren ist die Schule und Schulwohnung allhin in Folge einer Wegräumung von Gehölz,  Hecken und 

Zäune derartig offen gelegt, daß es ein unaufschiebliches Bedürfnis ist bei der Schule und Schulwohnung einen 

Abort anzulegen. 

Bei der größten Vorsicht wird man von den Nachbarn aus ihren Wohnungen hinaus gesehen und kann zudem ein 

unangenehmes Zusammentreffen der Schüler beiderlei Geschlechts wie auch mit mir selbst und mit meiner 

Familie nicht vermieden werden. 

Dieser Übelstand ist auch dadurch verschlimmert,  da die Schule und Schulwohnung an einem stark frequenten 

Dorfwege liegt. Ich bin daher genötigt Ew. Erzpriesterlichen Hochwürden gehorsamst zu ersuchen zur Beseitigung 

des vorbemerkten Übel Standes bei der zuständigen Behörde die geeigneten Schritte zu thun. 

 

Mit der größten Ehrfurcht und Liebe 

Albers, Lehrer 

Lohne,   am 25ten November 1847 
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An 

Königliches-Katholisches-Consistorium zu Osnabrück 

betrifft 

die Nebenschule zu Mittellohne des Kirchspiels Schepsdorf 

 

Angesicht dessen erfolgt eine Vorstellung des Nebenschullehrers Albers zu Kittellohne mit der ehrfurchtsvollen 

Bitte;  das hiesige Königliche Amt mit Ausführung der beantragten Sache zu beauftragen. Ich habe weiter nichts 

hinzuzufügen,  als daß die Anlage der Aborte für jedes Geschlecht ein Bedürfnis ist,  mithin mindestens zwei 

erforderlich  sind.  Schicklicherweise bedarf es  auch  für die Familie des Lehrers noch eines besonderen Abortes. 

 

gez. Unterschrift Homann 

 

 

 

 

An Königlich Hannoversches Amt Lingen 

 

Bericht 

des Amtszimmermeister W. Veitwisch zu Lingen vom 10. Mai 1848  

 

Vermerk: 

Die Ortsbesichtigung durch Königliches 

Amt und die Vorsteher Rehling und Votel 

nebst dem Lehrer wird auf Dienstag dem 

23.  d.M.  um 11.00 Uhr festgesetzt, 

 gez. Unterschrift,  12. Mai 

 

Anlage eines dreisitzigen Abortes,  neben der Schule respective Lehrerwohnung zu Mittellohne betreffend. 

 

In Folge verehrlicher Verfügung Königliches Amt Lingen vom 20. December v.  J.  habe ich mich veranlaßt einen 

Kostenanschlag und Zeichnung über die Anlage eines dreisitzigen Abortes,  und zwar einen dieser für die 

männliche und einen für die weibliche Schulgruppe,   sowie einen für die Familie des Lehrers anzufertigen. 

Copie-Entwurf des vorbemerkten Anschlags und Zeichnung welche ich ergebenst beifüge, ist darauf bedacht 

genommen daß wegen Mangels an gehöriger Localität der neu anzulegende Abort weder an der Lehrerwohnung,  

noch an der Schulstube aufzurichten ist, sondern auf dem neben der Schule respective Lehrerwohnung 

vorhandener kleiner Hofraum für sich freistehend zu errichten,  da daß zweckmäßig erscheint, 

ergebenst 

Veltwisch 

Amtszimmermeister 

 

 

 

======================================================================================== 

 

Anmerkung:   Im Oktober 1889,  etwa 40 Jahre später,  wurde ebenfalls auf Anregung der Königlichen Regierung eine 

neue und größere Bedürfnisanstalt (Abort)  gebaut. Diese wurde vom Zimmermeister Schnieders errichtet. Die 

Gesamtkosten betrugen hierfür 200 Mark. 
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Die Zeitungsanzeigen auf diesen zwei  Seiten sind  100  Jahre alt. 

Interessant dürften auch die  hierin angegebenen Preise oder auch 

sonstige Anzeigen sein.   Alle Anzeigen sind dem Lingener  Volksboten 

Nr.  47,  vom 20. November 1886  entnommen.   Der  Lingener  

Volksbote erschien zu der damaligen Zeit einmal in der Woche und 

kostete viertel jährlich 0,75 Pfennige.  
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Mit freundlichen Grüßen !  

 

 -  Der Vorstand - 
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